
 
A n t r a g : 

 
I. Nach Anhörung der Verwaltungsräte der 

Kreissparkasse Südholstein und der 
Stadtsparkasse Neumünster sowie des 
Sparkassen- und Giroverbandes für 
Schleswig-Holstein beschließt die 
Ratsversammlung der Stadt Neumünster 
die Vereinigung der Kreissparkasse 
Südholstein mit der Stadtsparkasse 
Neumünster und den Beitritt der Stadt 
Neumünster zum Zweckverband 
Kreissparkasse Südholstein und stimmt 
dem Vertrag über die Vereinigung der 
Kreissparkasse Südholstein mit der 
Stadtsparkasse Neumünster und über den 
Beitritt der Stadt Neumünster zum 
Zweckverband Kreissparkasse 
Südholstein nebst Anlagen zu. 
 

II. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
erforderlichen Schritte zur Umsetzung der 
Beschlusspunkte zu I. durchzuführen. 

 


